
 

  *Grundlage der Beitragsordnung sind die Satzung sowie die Finanzordnung des Berliner TSC e.V., 
       welche durch jedes Mitglied auf der Website des Berliner TSC e.V. (https://berlinertsc.de/)         
       einsehbar sind.  

 Monatliche Mitgliedsbeiträge* 
 (gültig ab 01.07.2026)  
 

 Jedes Mitglied zahlt den Basisbeitrag sowie mindestens einen sportartspezifischen 
 Beitrag. 
 

 

 Mitgliedsbeiträge sind im Voraus fällig und werden grundsätzlich per SEPA-

 Lastschriftverfahren eingezogen: 
 

 vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich zum 15.01., 15.04., 15.07. und 15.10. 
eines jeden Jahres  

 im Falle eines Beitragsrückstands fallen folgende Gebühren an: 
o Zahlungserinnerung: kostenfrei 
o 1. Mahnung: 1,50 € 

o Letzte Mahnung: 1,50 € 

 danach folgt die Übergabe zum Anwalt und ein möglicher Vereinsausschluss  
 

 Aufnahmegebühr: 

 

Bei Eintritt in den Verein wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe von 30,00 €    
fällig. 

 

Kündigung der Mitgliedschaft: 
 

Die Beendigung der Mitgliedschaft ist jeweils zum 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12.    
eines jeden Jahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten möglich. 

  

 Ehrenmitgliedschaft: 
 

Ehrenmitglieder gemäß Ehrenordnung des Berliner TSC e.V. sind von den 
Mitgliedsbeiträgen befreit. 

 
___________________________________ 

 Vorstand gemäß § 26 BGB 

Basisbeitrag 6,00 € 

+ zusätzlich:  

Sportartspezifischer Beitrag Aktive U11 (jünger als 11 Jahre) 19,00 € 
Sportartspezifischer Beitrag Aktive (ab 11 Jahre) 24,00 € 

Sportartspezifischer Beitrag S (Mitglieder mit Bezug von Leistungen nach dem  
SGB II, SGB XII, BAFöG, WoGG, BKGG oder vergleichbarer Grundlagen; auf 
Antrag mit regelmäßigem Nachweis) 

14,00 € 

Sportartspezifischer Beitrag Passive (ohne Trainings- und Spiel- 
teilnahme über mindestens 3 Monate auf Antrag) 

4,00 € 


